
BEDINGUNGEN FÜR GRUPPENREISEN

1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reisever-
anstalter den Abschluss eines Reisevertrages ver-
bindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die Rei-
seausschreibung und die ergänzenden Informationen
des Reiseveranstalters für die jeweilige Reise, soweit
diese dem Kunden vorliegen.
Reisevermittler und Leistungsträger sind vom Reise-
veranstalter nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu
machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges abändern, über die vertraglich zugesagten Lei-
stungen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im
Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom Reisever-
anstalter herausgegeben werden, sind für den Reise-
veranstalter und dessen Leistungspflicht nicht ver-
bindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Ver-
einbarung mit dem Reisenden zum Gegenstand der
Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungs-
pflicht des Reiseveranstalters gemacht wurden.
Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch,
per Telefax oder auf elektronischem Weg erfolgen.
Bei elektronischen Buchungen bestätigt der Reise-
veranstalter den Eingang der Buchung unverzüglich
auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung
stellt noch keine Bestätigung der Annahme des
Buchungsauftrags dar.
Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie
für seine eigenen einzustehen, sofern er diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annah-
meerklärung des Reiseveranstalters zustande. Sie
bedarf keiner bestimmten Form. Nach Vertrags-
schluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine
schriftlichen Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist
er nicht verpflichtet, wenn die Buchung durch den
Kunden weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn
erfolgt.

2. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines
Staates der Europäischen Gemeinschaft, in dem
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Ver-
tragsabschluss sowie über deren eventuelle Ände-
rungen vor Reiseantritt unterrichten. Für
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige
Konsulat Auskunft. Dabei wird unterstellt, dass
keine Besonderheiten in der Person des Kunden
und eventueller Mitreisender (z.B. Doppel-Staats-
bürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragun-
gen im Pass usw.) vorliegen. 
Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der
Kunde den Reiseveranstalter mit der Besorgung
beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstal-
ter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und
Mitführen der notwendigen Reisedokumente, even-
tuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen,
z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu sei-
nen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstal-
ter schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch infor-
miert hat.

3. Bezahlung
a) Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zah-
lungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise
nur gegen Aushändigung eines Sicherungsscheines
fordern oder annehmen. 
b) Spätestens 14 Tage nach Erhalt der Bestätigung
und des Sicherungsscheins ist eine Anzahlung von
10% des Reisepreises max. EUR 260,00 pro Person
zu leisten. Sie wird auf den Reisepreis angerechnet.
c) Die Restzahlung wird bei Aushändigung oder

Zugang der Reiseunterlagen fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr
aus den in Ziffer 10 genannten Gründen abgesagt
werden kann. Die Reiseunterlagen werden dem Kun-
den nach seiner Wahl unverzüglich nach Eingang der
Restzahlung bei dem Veranstalter zugesandt oder
gegen Barzahlung bei dem Veranstalter unmittelbar
ausgehändigt. Der Reiseveranstalter ist bis zur voll-
ständigen Zahlung des Reisepreises berechtigt, jegli-
che Leistung zurückzuhalten.

4. Leistungsänderungen
Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsschluss notwendig werden und vom Reisever-
anstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der
Reise nicht beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit
Mängeln behaftet sind.
Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, den Kunden
über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu infor-
mieren. 
Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unent-
geltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kun-
den aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat
diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des
Reiseveranstalters über die Änderung der Reiselei-
stung oder die Absage der Reise diesem gegenüber
geltend zu machen.

5. Preisänderungen
a) Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Ver-
tragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des Gesamt-
preises verlangen, wenn nachweisbar und erst nach
Vertragsabschluss konkret eintretend einer Erhöhung
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimm-
te Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren,
oder einer Änderung der für die betreffende Reise
geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird.
Auf den genannten Umständen beruhende Preiser-
höhungen sind nur insoweit zulässig, wie sich die
Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben-
und Wechselkursanteil konkret berechnet auf den
Reisepreis auswirkt.
b) Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor
dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden.
Eine nach Ziffer 5. a) zulässige Preisänderung hat der
Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich nach
Kenntnis vom Preiserhöhungsgrund zu erklären.
c) Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um
mehr als 5 % des Gesamtpreises kann der Reisende
kostenlos zurücktreten oder stattdessen die Teilnah-
me an einer anderen mindestens gleichwertigen Reise
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus
seinem Angebot anzubieten.
d) Die Rechte nach Ziffer 5. c) hat der Reisende
unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstal-
ters diesem gegenüber geltend zu machen.

6. Teil- oder Gesamtrücktritt
des Kunden vom Reisevertrag
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der
Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem
Kunden wird aus Beweisgründen empfohlen, den
Rücktritt schriftlich zu erklären.
Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er
die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann
der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von
ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vor-
liegt, eine angemessene Entschädigung für die bis

zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und
seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jewei-
ligen Reisepreis verlangen.
Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsan-
spruch zeitlich gestaffelt und bei der Berechnung der
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendun-
gen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-
digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:

Wenn im Angebot nicht anders ausgewiesen, entste-
hen folgende Rücktrittskosten:
1. Absage bis 90 Tage vor Reisebeginn kostenlos. Es

werden lediglich die für evtl. abgeschlossene Ver-
sicherungen fälligen Versicherungsprämien
berechnet. Dies gilt für alle im Folgenden genann-
ten Prozentsätze.

2. Absage bis 65 Tage vor Reisebeginn
10% vom Reisepreis

3. Absage bis 45 Tage vor Reisebeginn
15% vom Reisepreis

4. Absage bis 30 Tage vor Reisebeginn
25% vom Reisepreis

5. Absage bis 14 Tage vor Reisebeginn
50% vom Reisepreis

6. Absage bis 7 Tage vor Reisebeginn
65 % vom Reisepreis

7. Spätere Absage oder Nichtantritt der Reise
80 % vom Reisepreis

Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen,
dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Scha-
den entstanden ist, als die von ihm geforderte Pau-
schale.
Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Abweichung
von den vorstehenden Pauschalen eine höhere, kon-
krete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der
Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der ersparten
Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern
und zu belegen.

7. Umbuchungen
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart (Umbuchung)
besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch
eine Umbuchung vorgenommen, kann der Reisever-
anstalter ein Umbuchungsentgeld pro Kunde erhe-
ben.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in
Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind
(z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen
zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf
anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reisever-
anstalter wird sich um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen durch die Leistungsträger bemühen.
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmun-
gen entgegenstehen.  

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reise-
veranstalter, so behält er den Anspruch auf den Rei-
sepreis, er muss sich jedoch den Wert der ersparten
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen



lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung
der nicht in Anspruch genommenen Leistung
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträ-
gern gutgebrachten Beträge.

10. Rücktritt wegen Nichterreichens
der Mindestteilnehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens
der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisever-
trag zurücktreten, wenn er in der jeweiligen Rei-
seausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert
sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem ver-
traglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden
spätestens die Erklärung zugegangen sein muss,
angegeben hat und in der Reisebestätigung deutlich
lesbar auf diese Angaben hingewiesen hat.
Ein Rücktritt ist spätestens 90 Tage vor dem verein-
barten Reiseantritt dem Kunden gegenüber zu
erklären.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
werden kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich
von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.
Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt,
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zah-
lungen unverzüglich zurück.

11. Höhere Gewalt
§ 651 j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt (z.B.
durch Krieg, innere Unruhen, Naturkatastrophen
usw.) erheblich erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als
auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe
dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach
Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des
§ 651 e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwen-
dung. Die Mehrkosten für diese Rückbeförderung
sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im
übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur
Last.

12. Beschränkung der Haftung
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kun-
den entstehenden Schaden allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils
je Kunde und Reise. Möglicherweise darüber hin-
ausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Rei-
segepäck nach dem Montrealer Übereinkommen
bleiben von der Beschränkung unberührt.
Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen
lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportver-
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beför-
derungsleistungen von und zum ausgeschriebenen
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der
Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Ver-
tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des
Reiseveranstalters sind.
Der Reiseveranstalter haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kun-
den vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderun-
gen während der Reise und die Unterbringung
während der Reise beinhalten.
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder
Organisationspflichten des Reiseveranstalters ursäch-
lich geworden ist.

13. Obliegenheiten des Kunden
a) Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so
kann der Kunde Abhilfe verlangen. 
Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Reiseveranstal-
ter einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich
anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine
Minderung des Reisepreises nicht ein.
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkenn-
bar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen unzu-
mutbar ist.
Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige
unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubs -
ort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem
Reiseveranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis zu
geben. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw.
des Reiseveranstalters wird der Kunde in der Lei-
stungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Rei-
seunterlagen, unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauf-
tragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.
Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche des Kunden
anzuerkennen
b) Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reise-
mangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach
§ 615 e BGB oder aus wichtigem, dem Reiseveran-
stalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies
gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder
vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse
des Kunden gerechtfertigt wird.
c) Gepäckverlust und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugrei-
sen empfiehlt der Veranstalter, dringend unverzüglich
an Ort und Stelle mittels Schadenanzeige (P.I.R.) der
zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesell-
schaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn
die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die
Schadenanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7
Tagen, bei Verspätungen innerhalb 21 Tagen nach
Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Ver-
lust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Rei-
segepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertre-
tung des Veranstalters anzuzeigen.
d) Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren,
wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B.
Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der
vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.
e) Schadensminderungspflicht
Der Kunde hat den Eintritt eines Schadens möglichst
zu verhindern und eingetretene Schäden gering zu
halten. Insbesondere hat er den Reiseveranstalter auf
die Gefahr eines Schadens aufmerksam zu machen. 

14. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
a) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeit-
punkt der Beendigung der Reise geltend zu machen.
Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegen -
über dem Reiseveranstalter unter der angegebenen
Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der
Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist ver-
hindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist
zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungs-
verzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im
Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 13 c. Diese
sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21
Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu
melden. 
b) Ansprüche des Kunden nach den §§ 651 c bis 651
f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag
nach enden sollte.
Schweben zwischen dem Kunden und dem Reise-
veranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist

die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der
Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.

15. Informationspflichten über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggä-
sten über die Identität des ausführenden Luftfahrtun-
ternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den
Kunden über die Identität der ausführenden Flugge-
sellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der
Buchung zu informieren.
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den
Flug durchführen wird bzw. werden.
Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Flugge-
sellschaft den Flug durchführen wird, muss er den
Kunden informieren.
Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reise-
veranstalter den Kunden über den Wechsel informie-
ren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schrit-
te einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet
wird.

16. Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden
und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das
gesamte Rechtsverhältnis.
Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reisever-
anstalter im Ausland für die Haftung des Reisever-
anstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht
angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen,
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe
von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung.

17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Vertrages zur Folge.

18. Gerichtsstand
Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen
Sitz verklagen.
Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden
ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Kla-
gen gegen Kunden bzw. Vertragspartner des Reise-
vertrages, die Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der
Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht
abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkom-
men, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden
und dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, etwas
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kun-
den günstiger sind als die nachfolgenden Bestim-
mungen oder die entsprechenden deutschen Vor-
schriften.

Reiseveranstalter:

Adamsweg 3 · 53804 Much
Telefon  02245-9156-0
Telefax  02245-9156-25
E-Mail  gruppenreisen@exo-tours.de

EXO-TOURS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




